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Neuigkeiten für Haflingerzüchter 

Beschlüsse der Zentralen Technischen Kommission – 3. März 
2026 

Am 3. März 2026 trat die Zentrale Technische Kommission des Haflinger Pferdes zusammen, um 
einige Aktualisierungen im Zusammenhang mit dem Zuchtprogramm und den 
Bewertungsverfahren der Rasse zu besprechen. 

Nachfolgend werden die wichtigsten beschlossenen Maßnahmen in vereinfachter Form 
zusammengefasst. Sie betreffen insbesondere Zucht, morphologische Bewertung und genetische 
Gesundheitskontrolle der Rasse. 

Einführung des „Genetischen Passes“ 
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung des Genetischen Passes für Haflinger Pferde. 

Der Genetische Pass besteht aus einer Reihe von genetischen Analysen, die anhand einer 
Blutprobe durchgeführt werden und verschiedene genetische Merkmale des Pferdes bestimmen 
können, darunter: 

 Gene, die mit der Körpergröße (Body Size) zusammenhängen 
 Gene, die mit der Fellfarbe (Coat) zusammenhängen 
 etwa 30 vererbbare genetische Krankheiten 

Zu den wichtigsten Krankheiten, die für die Haflingerzucht von besonderem Interesse sind, gehören: 

 PSSM1 (Polysaccharide Storage Myopathy) 
 Plattenepithelkarzinom des Auges (OSCC) 
 Angeborene Leberfibrose 

Das Ziel des Genetischen Passes ist nicht, Pferde automatisch von der Zucht auszuschließen, 
sondern den Züchtern wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen, um bewusstere 
Anpaarungen zu planen und die Häufigkeit genetischer Krankheiten langfristig zu reduzieren. 

Ab wann wird der genetische Pass 
verpflichtend? 
Die Zentrale Technische Kommission hat beschlossen: 

➡ Ab dem 1. Januar 2028 
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müssen alle Hengste, die durch die morphologisch-lineare Bewertung gekört werden, den 
Genetischen Pass besitzen, um in das 

Hengstregister der Zucht (Register Stalloni in Selezione) des Zuchtbuches 

aufgenommen werden zu können. 

Wird ein Hengst zwar gekört, hat jedoch die genetischen Analysen nicht durchgeführt, kann er 
dennoch in das Zuchtbuch im Basisregister eingetragen werden, jedoch ohne Zugang zum 
Hengstregister der Zucht. 

Falls der Besitzer den genetischen Test zu einem späteren Zeitpunkt durchführen lässt, kann der 
Hengst nach Vorliegen der Ergebnisse des genetischen Passes nachträglich in das Hengstregister 
der Zucht aufgenommen werden. 

Durchführung der Blutproben 
Die Zentrale Technische Kommission hat auch die praktischen Modalitäten für die Durchführung 
der Blutentnahmen festgelegt. 

Hengste und männliche Tiere 

• Die Blutentnahme muss ausschließlich bei offiziellen Veranstaltungen oder Körungen erfolgen, 
die von ANACRHAI organisiert oder anerkannt sind, 
außer in Fällen, in denen das Zuchtbuchamt eine Ausnahme für Gebiete gewährt, die von solchen 
Veranstaltungen nicht erreicht werden. 

Stuten und weibliche Tiere 

• Die Blutentnahme kann bei Veranstaltungen von ANACRHAI oder des Südtiroler Haflinger 
Pferdezuchtverbandes erfolgen, 
oder direkt im Zuchtbetrieb durch den Hoftierarzt durchgeführt werden. 

Im zweiten Fall muss ein spezielles Einverständnisformular ausgefüllt werden, mit dem der 
Eigentümer die Durchführung der Blutentnahme und die Veröffentlichung der genetischen 
Ergebnisse durch ANACRHAI genehmigt. 

Das Formular muss außerdem vom Tierarzt unterschrieben und abgestempelt werden, der unter 
eigener Verantwortung bestätigt, das Pferd korrekt identifiziert und die Blutprobe entnommen 
zu haben. 

Die Ergebnisse der genetischen Analysen werden anschließend von ANACRHAI gesammelt und 
über die offiziellen Kanäle veröffentlicht, um Transparenz und Information für alle Züchter zu 
gewährleisten. 
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Neue Kriterien für die Klasse „Ia – 
Ausgezeichnet“ 
Die Regelung zur Vergabe der Klasse Ia – Ausgezeichnet in der morphologisch-linearen Bewertung 
wurde geändert. 

In den letzten zwanzig Jahren wurde diese Kategorie praktisch nie vergeben, da die erforderliche 
Punktzahl zu hoch angesetzt war. 

Die Kommission hat daher beschlossen, den Durchschnittswert anzupassen, der für die Einstufung 
in die Klasse Ia – Ausgezeichnet erforderlich ist. 

Neue Kriterien 

Ein Pferd kann als Ia – Ausgezeichnet eingestuft werden, wenn: 

 der Durchschnitt der Bewertungen mindestens 8,7 beträgt 
 mindestens eine Einzelbewertung von 10 (Ausgezeichnet) erreicht wird 
 keine der fünf Teilbewertungen unter 8 (Gut) liegt 

Wenn auch nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird das Pferd in die Klasse Ib – Sehr 
gut eingestuft. 

📌 Diese Änderung tritt sofort in Kraft und gilt bereits ab den nächsten morphologisch-linearen 
Bewertungen. 

Kontrolle der Abzeichen (weiße Abzeichen an 
den Beinen) 
Eine weitere Entscheidung betrifft die Kontrolle der Pigmentierung der Beine während der 
morphologischen Bewertung. 

Wenn während der Bewertung Zweifel über das Vorhandensein von weißen Abzeichen (Balzane) 
bestehen, kann der Rasseinspektor: 

➡ die Beine des Pferdes mit Wasser anfeuchten 

um Pigmentierte und depigmentierte Bereiche besser erkennen zu können. 

Diese Methode ist einfach, nicht invasiv und ermöglicht eine genauere Bewertung der 
rassetypischen Merkmale. 
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⚠ Wenn der Eigentümer diese Überprüfung nicht zulässt, kann das Pferd nicht bewertet werden 
und die Eintragung wird verschoben. 

📌 Auch diese Regelung tritt sofort in Kraft. 


